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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 12. Dezember 
2011 (Az. 03246/2011 – 02) die beantrag-
te baurechtliche Genehmigung für die 
Nutzungsänderung von Metzgerei in 
Pizzeria mit Eisdiele auf dem Anwesen 
Regensburg, Lilienthalstraße 10, Gemar-
kung Regensburg, Flurstück 3830/6. 
Die Ladeneinheit befindet sich im 
Erdgeschoss des nördlichen Gebäude-
bereichs und weist 20 Gastplätze auf. 
Entsprechend der Betriebsbeschreibung 
werden in der gastronomischen Einheit 
lediglich Imbisse (das sind Speisen, die 
ohne längere Zubereitung sofort gereicht 
werden können) und alkoholfreie 
Getränke abgegeben; eine Vollküche 
wird nicht betrieben. Der Küchendunst-
abzug wird über Dach geführt. 

Für das Bauvorhaben sind entsprechend 
der Garagen- und Stellplatzsatzung der 
Stadt Regensburg 2 zusätzliche Stellplät-
ze erforderlich, so dass für das Gesamt-
gebäude Lilienthalstraße 6, 8, 10 und 
Prüfeninger Straße 98 insgesamt 
74 Stellplätze nachzuweisen sind. Die 
Stellplätze werden in der Tiefgarage 
sowie als offene, oberirdische Stellplätze 
nachgewiesen. 

Die Einhaltung der Lärmwerte durch die 
Gaststätte wurde durch entsprechende 
Auflagen in der Baugenehmigung 
sichergestellt. 

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 12. Dezem-
ber 2011 versehenen Bauvorlagen 
zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-
chung) Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht in Regensburg, 
Postfachanschrift: 11 01 65, 
93014 Regensburg, 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 
93047 Regensburg, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben 
werden. Die Klage muss den Kläger, die/
den Beklagte(n) (hier: Stadt Regensburg) 
und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayer. 
Bauordnung).
Durch das Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung der Verwal-
tungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl. S. 390) wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des Baurechts 
abgeschafft. Es besteht keine Möglich-
keit, gegen den erteilten Bescheid 
Widerspruch einzulegen. Die Klageerhe-
bung durch E–Mail ist unzulässig.

Eine Nachbarklage gegen den Bescheid 
hat gemäß § 212 a Abs. 1 Baugesetz-

buch keine aufschiebende Wirkung. Ein 
Antrag auf Anordnung der aufschieben-
den Wirkung kann beim Bayer. Verwal-
tungsgericht Regensburg gestellt werden 
(§ 80 a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit 
§ 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung).

Sonstiger Hinweis:
Die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens können beim Bauordnungsamt der 
Stadt Regensburg (Neues Rathaus,  
3. Obergeschoss, Zi.Nr. 394) während der 
allgemeinen Geschäftszeiten (Montag, 
Dienstag und Freitag von 8 bis 11.30 Uhr 
sowie am Donnerstag von 8 bis 13 Uhr 
und von 15 bis 17.30 Uhr) eingesehen 
werden. 
Eine vorherige Terminvereinbarung, 
Telefon 0941/507-3631, wird empfohlen.

Regensburg, 13. Dezember 2011
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Raab
Leitender Rechtsdirektor
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Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
Minoritenweg 8+10
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de 
beabsichtigt folgende Aufträge zu 
vergeben:

Verhandlungsverfahren nach VOF

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 VOB/A 2009 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.ava-online.de sowie 
www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabestelle
Minoritenweg 8+10
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

11 E 036 –  Projektberater und -steuerer 
für den Neubau Fußballstadi-
on und externe Erschließung

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
die Veröffentlichung im EU-Supplement 
unter www.simap.europa.eu 

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
12 A 001 –  Wegebauarbeiten Aberdeen-

park

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.ava-online.de und 
www.regensburg.de/vergaben


